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Vereinssatzung 

 
 

 

§ 1 Name und Sitz 

Der Verein „LIEBEVOLLICH“ mit Sitz in Bergisch Gladbach verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstige Zwecke“ der 
Abgabenordnung. 

 

Zweck des Vereins ist:  
Förderung von Bildung des Menschen, Unterstützung des öffentlichen Gesundheitswesens, 
Unterstützung hilfsbedürftiger Personen. 

 
Der Verein widmet sich in Gänze sozialen und gesundheitlichen Aufgaben. 
Gemäß unserem Leitbild steht der Mensch mit seiner Würde im Mittelpunkt und wir haben es 
uns zur Aufgabe gemacht, den Menschen auf seinem Weg hin zur Findung der eigenen Würde zu 
unterstützen. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch gesundheitliche und soziale 
Selbsthilfe-gruppen, aber auch durch unterschiedliche Veranstaltungen in Form von Workshops 
und Vorträgen. 

 

§ 2 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

§ 3 

Mittel des Vereines dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereines. 

 

§ 4 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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§ 5 Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

1. Der Verein kann mit einer 2/3 Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen aufgelöst werden. 

2. Liquidatoren sind der erste Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende (oder 
Schatzmeister). Die Mitgliederversammlung ist berechtigt, zwei andere Vereinsmitglieder als 
Liquidatoren zu benennen. 

3. Sollte der Verein aufgelöst werden oder sollten steuerbegünstigte Zwecke wegfallen, fällt 
das Vermögen des Vereins, soweit es bestehende Verbindlichkeiten übersteigt, an die im 
Folgenden bezeichnete juristische Person: 
 
 
Würdekompass e.V. 
Alte Steige 48 
73479 Ellwangen 
 
Vereinsregister: VR 4840 
Registergericht: Amtsgericht Krefeld 
 
Diese juristische Person hat das Vermögen unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden. 

 

§ 6 Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind folgende: 

a) die Mitgliederversammlung 

b) der Vorstand 

c) Beiräte 

d) Selbsthilfegruppen 

e) Ehrenmitglieder 

 

§ 7 Mitgliederversammlung 

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Des Weiteren muss eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des 
Vereins es erfordert oder wenn mindestens 1/10 der Mitglieder die Einberufung schriftlich 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. 

2. Mitgliederversammlungen werden vom Vorstand schriftlich oder in Textform per E-Mail unter 
Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Einladungsfrist zu jeder Mitgliederversammlung 
beträgt: sechs Wochen. 
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3. Versammlungsleiter ist der erste Vorsitzende. Falls der erste Vorsitzende verhindert sein 
sollte, ist der zweite Vorsitzende Versammlungsleiter. Sollten weder der erste Vorsitzende 
noch der zweite Vorsitzende anwesend sein, wird ein Versammlungsleiter von der 
Mitgliederversammlung gewählt. 

4. Jede Mitgliederversammlung, die ordentlich einberufen wurde, ist ohne Rücksicht auf die 
Anzahl der tatsächlich erschienen Mitglieder beschlussfähig. 

5. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen gefasst. Jede Änderung der Satzung oder des Vereinszwecks benötigt eine 
Mehrheit von 1/4 der abgegeben gültigen Stimmen. 

6. Anträge müssen 7 Werktage vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand des Vereins 
eingehen. Wenn der Antrag später eingeht, darf dieser nur berücksichtigt werden, wenn die 
Dringlichkeit mit einer Anerkennung des Vorstandes einstimmig bejaht wird. Das Gleiche gilt 
auch für Satzungsänderungen.  
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§ 8 Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus: 
 - dem Vorsitzenden 
 - den zwei stellvertretenden Vorsitzenden 
 - dem Kassenwart/Schatzmeister 

2. Der Vorstand führt die Geschäfte im Sinne der Satzung und der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw. bei dessen Abwesenheit 
die Stimme seines Stellvertreters. 

3. Gerichtlich und außergerichtlich wird der Verein durch die Vorstandsmitglieder vertreten. 
Finanzielle Entscheidungen unterliegen einer Begrenzung und bedürfen ab Euro 500,00 der 
Mehrheitsentscheidung. Näheres wird in einem Beschluss geregelt, da das Finanzvolumen 
veränderlich ist. 

4. Die Mitglieder des Vorstandes werden für jeweils zwei Jahre gewählt. Die Wiederwahl ist 
zulässig. Die amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben im Amt bis ein neuer Vorstand 
gewählt ist. 

5. Die Mitglieder des Vorstands haben einen Anspruch auf Aufwendungsersatz nach § 27 Abs. 3 
i.V.m. 670 BGB. Dieser Anspruch bezieht sich auf alle tatsächlichen Aufwendungen, die 
ihnen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu zählen 
insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Ausgaben für Büromaterial, Miete und 
Telekommunikationskosten. Die Aufwendungen müssen dem Verein gegenüber mit 
prüffähigen Nachweisen belegbar sein. 

 

§ 9 Ehrenmitglieder 

Durch die Mitgliederversammlung können Personen, die sich um den Verein besonders verdient 
gemacht haben, mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten zu 
Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die Ehrenmitgliedschaft kann durch Widerruf durch die 
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit aberkannt werden. Sie besitzen kein Stimmrecht 
und können von der Entrichtung der Beiträge befreit werden. 

 

§ 10 Kassenprüfer 

1. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren einen Kassenprüfer, der 
nicht dem Vorstand oder einem Ausschuss angehören darf. 

2. Der Kassenprüfer hat die Kasse bzw. Konten des Vereins einschließlich der Bücher und 
Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen und dem 
Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu erstatten.  

3. Der Kassenprüfer erstattet der Mitgliederversammlung einen Prüfbericht und beantragt bei 
ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Vorstandes. 

 

§ 11 Inkrafttreten 
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Die Satzung ist in der vorliegenden Form am 10.09.2023 von der Mitgliederversammlung des 
Vereins LIEBEVOLLICH beschlossen worden und tritt nach Eintragung in das Vereinsregister in 
Kraft. 


